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SHFV  

- Verbandsschiedsrichterausschuss - 
 
 
 

Merkblatt  
für Lehrgänge und Tagungen 2012  

 
Stand: 01.01.2012  

 
 
Aufgrund der Baumaßnahmen in der Sportschule Malente werden die Lehrgänge/Tagungen im  
Jahr 2012 nicht bzw. ggf. nur sehr eingeschränkt in der gewohnten Umgebung der Sportschule  
stattfinden können. Dem Schulungsplan 2012 ist zu entnehmen, an welchen Orten die  
jeweiligen Lehrgänge/Tagungen stattfinden werden.  
Bei der Durchführung dieser Lehrgänge an den genannten externen Austragungsstätten kann  
es in Einzelfällen zu organisatorischen Abweichungen (z.B. geänderte Anfangs- und Endzeiten,  
Kosten, Kostenbeteiligungen, Mahlzeitregelungen, usw.) im Hinblick auf die gewohnt bekannten  
und nachfolgend genannten Details kommen. Entsprechende Informationen werden rechtzeitig  
durch die verantwortlichen Lehrgangsleiter bekanntgegeben. 
 
 
Beginn der Lehrgänge:      15.00 Uhr (Samstag) bzw. 17.00 Uhr (Freitag) 
    bei Tageslehrgänge: 09.30 Uhr  
 
 
Lehrgangsleitung:     SHFV-Schiedsrichterausschuss / SHFV-Schiedsrichterlehrstab 
 
 
Leistungsprüfung:  Regeltest  15 Fragen   -   Mindestpunktzahl = 23 (SR/SRinnen der Kreise)  

Regeltest  15 Fragen   -   Mindestpunktzahl = 25 (SR/SRinnen LK 1/2/3  
sowie SRinnen SH-Liga 
Frauen) 

  
 
Lauftest:        Junioren/Juniorinnen       2 400  m in 12 Minuten 
 
                        SR/SRinnen bis Kreisliga             2 400  m in 12 Minuten    
    

SR der LK 1    6 x 40 m in je 6,2 Sekunden 
Im Wechsel:  150 m in 30 Sekunden   

                50 m in 35 Sekunden 
             150 m in 30 Sekunden  
      50 m in 35 Sekunden, 
    mindestens 10 Runden 
    maximal 15 Runden 
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SR der LK 2/3   6 x 40 m in je 6,4 Sekunden 
Im Wechsel:  150 m in 35 Sekunden   

                50 m in 40 Sekunden 
             150 m in 35 Sekunden  
      50 m in 40 Sekunden, 
    mindestens 10 Runden 
    maximal 15 Runden 
  Ausnahmen: Ü 40 = mind. 9 Runden 
    Ü 45 = mind. 8 Runden  
 

SRinnen LK 1    6 x 40 m in je 6,8 Sekunden 
     Im Wechsel:  150 m in 30 Sekunden   

                50 m in 35 Sekunden 
             150 m in 30 Sekunden  
      50 m in 35 Sekunden, 

         mindestens 10 Runden 
         maximal 15 Runden  

 
SRinnen LK 2-3    6 x 40 m in je 6,8 Sekunden 
     Im Wechsel:  150 m in 35 Sekunden   

                50 m in 40 Sekunden 
             150 m in 35 Sekunden  
      50 m in 40 Sekunden, 

         mindestens 10 Runden 
         maximal 15 Runden 
 
  SRinnen SH-Liga Frauen  6 x 40 m in je 6,8 Sekunden 

Im Wechsel:  150 m in 35 Sekunden   
                50 m in 45 Sekunden 
             150 m in 35 Sekunden  
      50 m in 45 Sekunden, 
    mindestens 10 Runden 
    maximal 15 Runden 
  Ausnahmen: Ü 40 = mind. 9 Runden 

         Ü 45 = mind. 8 Runden 
 

Eine abweichende Gestaltung des Lauftests (z.B. Waldlauf) bleibt dem 
Lehrgangsleiter vorbehalten. 
Teilnehmer, die nicht an der Leistungsprüfung teilnehmen können, werden nicht 
zum Lehrgang zugelassen. 

 
 

Abrechnung:  a) Pflichtlehrgänge LK 1/2 und Beobachter LK 1/2: 
 
   Eigenanteil Übernachtung/Vollpension: 14,00 € 
   Eigenanteil bei evtl. Tageslehrgängen:  
    Frühstück:   3,00 € 
    Mittag:   6,00 € 
    Abendessen:  5,00 € 

Fahrtkosten:  Keine Erstattungen der Fahrtkosten. 
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b) Pflichtlehrgänge LK 3: 

 
   Eigenanteil Übernachtung/Vollpension: 14,00 € 
   Eigenanteil bei evtl. Tageslehrgängen:  
    Frühstück:   3,00 € 
    Mittag:   6,00 € 
    Abendessen:  5,00 € 
   Fahrtkosten:  Einzelfahrer   = 0,13 €/Km 
     Gruppenfahrt  = 0,30 €/Km 
        zzgl. 0,02 € je Mitfahrer 
 

c) Lehrgänge für SRinnen SH-Liga Frauen, SR/SRinnen und Beobachter 
der Kreise: 

 
Es werden vom SHFV weder Spesen noch Fahrtkosten gezahlt. Jeder 
Teilnehmer/jede Teilnehmerin hat vor Beginn des Lehrganges einen 
Eigenanteil in Höhe von 14,00 € (zweitägiger Lehrgang) bzw. 11,00 € 
(eintägiger Lehrgang) in bar an den Lehrgangsleiter zu zahlen. Wer den 
Eigenanteil nicht entrichtet, kann nicht am Lehrgang teilnehmen. 
Ob eine Kostenübernahme durch den Kreis erfolgt, ist vom 
Lehrgangsteilnehmer mit dem jeweiligen KSO abzustimmen. 
 
d) Tagungen für KSO und Lehrwarte: 
 
Es werden vom SHFV keine Spesen, allerdings Fahrtkosten (0,30 €/KM) 
gezahlt. Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden vom SHFV 
übernommen. 
 
   

Anmeldung: 1 Monat vor Lehrgangsbeginn durch den KSO an den verantwortlichen 
Lehrgangsleiter (Lehrwart). Wird nicht fristgerecht gemeldet, wird der 
jeweilige Platz anderen Kreisen zur Verfügung gestellt. 

 
 Bei Lehrgängen für SR/SRinnen und Beobachter der Kreise meldet der 

KSO immer jeweils zwei Teilnehmer/-innen mit Angabe aller persönlichen 
Daten gemäß Meldeformular (Name, Vorname, Anschrift, Verein, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, seit wann SR/SRin, höchste Spielklasse). 
Sollte ein KSO weniger als zwei Teilnehmer melden können, so teilt er dies 
dem verantwortlichen Lehrgangsleiter (Lehrwart) zeitnah mit, damit dieser 
freie Platz ggf. durch einen anderen Kreis genutzt werden kann. 
 
 

Lehrgangskleidung: Trainingsanzug, Sportschuhe, Laufschuhe. Darüber hinaus hat jeder 
Teilnehmer Waschzeug und Handtücher mitzubringen. 

 
 
Verlassen der Austragungsstätte:  Grundsätzlich nicht.  
 
 
Lehrgangsende: Nach dem Mittagessen - ca. 12.30 Uhr. Eine vorherige Abreise ist nicht 

möglich. Teilnehmer, die vorzeitig abreisen wollen, werden nicht zum 
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Lehrgang zugelassen. Bei Tageslehrgängen nach dem Abendessen - ca. 
18.30 Uhr. Spielleitungen am Lehrgangstag sind nicht erwünscht. 

 
Rauchen:  Nur in Absprache mit der Lehrgangsleitung. 
 
 
Lehrgangsplan: Aushang vor Lehrgangsbeginn. 
 
 
Zimmereinteilung: Erfolgt vor Ort durch die Lehrgangsleitung. 
 
 
Arbeitsunterlagen: Als Arbeitsunterlagen sind Schreibzeug und ein gültiges Regelheft 

mitzubringen.   
 
 
 
 

Norbert Richter         Holger Wohlers                                 
SHFV-Schiedsrichterlehrwart Vorsitzender SHFV-Schiedsrichterausschuss  


